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1. Einleitung 
 

Der Schulabgänger, der auf der Suche nach einer Lehrstelle zum Fachmann Betreuung mit Fachrich-

tung Kinderbetreuung zuerst ein Praktikum in einer Kita absolviert. Die Absolventin des Lehrgangs zur 

Tourismusfachfrau HF, die zwischen vier theoretischen Schulsemestern ein einjähriges touristisches 

Praktikum absolviert. Die Studentin der Wirtschaftsinformatik an der Fachhochschule, die nach dem 

Abschluss ein einjähriges Praktikum in einem Telekomunternehmen beginnt. Der Uniabgänger mit ei-

nem Master in Sozialwissenschaften, der ein 6-monatiges Praktikum in einer NGO bestreitet. Der 

Kaufmann, der nach dem Lehrabschluss ein durch das RAV vermitteltes Berufspraktikum zur Vergrös-

serung der Berufserfahrung erhält.  

 

In all diesen Fällen wird von einem Praktikum gesprochen, die Ausgangslagen unterscheiden sich 

aber beträchtlich. Praktika sind in der Bildungs- und Arbeitswelt heutzutage weit verbreitet. Dabei die-

nen sie als Einblick in die beruflichen Tätigkeiten und zum Aufzeigen von beruflichen Aussichten. 

Praktika helfen, Erfahrungen mit dem Arbeitsalltag zu machen, eine Verbindung von Theorie und Pra-

xis zu ermöglichen und erste Kontakte im Berufsumfeld zu knüpfen – dadurch verbessern sie die 

Chancen für den Berufseinstieg. Allzu oft werden die jungen Erwachsenen in Praktikumsverhältnissen 

aber ausgenutzt. Sie führen monotone, repetitive Arbeiten ohne ersichtlichen Lerngewinn aus, werden 

nicht oder kaum betreut, erledigen die gleichen Arbeiten wie die übrigen Angestellten - einfach zu ei-

nem viel tieferen Lohn – oder werden mit falschen Versprechen für eine Festanstellung zu einer Ver-

längerung ihres Praktikumsverhältnisses überredet. 

 

 

2. Ordnung im Wirrwarr – Definitionsstruktur von Praktika 
 

Praktika sind in Aus- und Weiterbildungen und damit auf dem Arbeitsmarkt sehr wichtig. Ihre Bedeu-

tung dürfte weiter steigen. Gleichzeitig stellt das Praktikum keine eigene juristische Kategorie dar, und 

es gibt auch keine einheitliche Begriffsdefinition. Es lassen sich aber vier Kategorien von Praktika un-

terscheiden, die jeweils spezifische Problemstellungen und Herausforderungen enthalten. 

 

Die vier Kategorien von Praktika: 

 

 

 

 

 

 
Kategorie 1 

 
Praktika als  
(faktische)  

Voraussetzung für 
eine Aus- oder 
Weiterbildung 

 

 
Kategorie 2 

 
Praktika als  

Bestandteil einer 
Aus- oder  

Weiterbildung 
 

 

 

Kategorie 3 
 

Praktika beim  
Einstieg in den  
Arbeitsmarkt 

 
 
 

 

Kategorie 4 
 

Praktika  
(mit-)finanziert 

durch eine  
Sozialversicherung  

(ALV/IV/  
Sozialhilfe) 
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Kategorie 1: Sie umfasst Praktika, die vor dem Eintritt ins ordentliche (Berufs-)Bildungssystem statt-

finden. Dabei sind sie oftmals (faktische) Voraussetzung, um überhaupt eine Lehrstelle zu erhalten. 

Am verbreitetsten ist diese Praxis in den Kindertagesstätten. Aber auch in der Coiffeurbranche und 

teilweise im Gesundheitswesen (bspw. Vorlehren im Bereich Langzeitpflege) finden sich solche Prak-

tika. Kurze Praktika vor Antritt einer Lehrstelle können sinnvoll sein, um den jungen Menschen einen 

Einblick in den Arbeitsalltag eines potentiellen Lehrberufes zu geben. Zahlen des Kantons Bern für 

den Kita-Bereich zeigen allerdings, dass 2016 rund 90% der Lernenden zuvor ein Praktikum absolviert 

hatten und über ein Viertel davon mehr als ein Jahr als Praktikant/in angestellt war. Gleichzeitig fehlen 

all diejenigen in der Statistik, die trotz Praktikum keine Lehrstelle erhalten haben. Damit sind Praktika 

im Kita-Bereich nicht mehr individuelle Eignungsabklärungen sondern fixer Teil des Systems auf Kos-

ten der jungen Ausbildungswilligen. 

 

Forderungen:  

 Praktika vor Eintritt in eine Berufslehre dürfen nur von sehr kurzer Dauer sein und sollen somit 

dem gemeinhin bekannten „Schnuppern“ entsprechen. 

 Je länger ein Praktikum vor Lehreintritt dauert, desto konkreter muss es mit der Aussicht auf 

eine Lehrstelle verbunden sein. 

 Im Kita-Bereich ist die Dauer der Praktika auf ein halbes Jahr zu begrenzen, allenfalls mit einer 

Verlängerung um ein halbes Jahr bei verbindlicher Aussicht auf eine Lehrstelle im selben Be-

trieb.  

 

Kategorie 2: Praktika als Bestandteil einer Aus- oder Weiterbildung dürften sehr verbreitet sein, aller-

dings liegen keine genauen Zahlen vor. Gleichzeitig ist dieser Bereich sehr heterogen, sowohl was die 

Tätigkeitsfelder als auch was die Rahmenbedingungen der Praktika angeht (z.B. Tourismusfachper-

son HF, Handels- und Wirtschaftsmittelschulen im kaufmännischen Bereich, Gesundheits- und Sozial-

wesen usw.). Dieser Bereich der Praktika dürfte in Bezug auf die Rahmenbedingungen weitestgehend 

unproblematisch sein, da sie durch die Ausbildungsinstitutionen oder Gesamtarbeitsverträge (z.B. L-

GAV Gastgewerbe) klar geregelt sind. Ausserdem ist der Gegenwert der Praktika in Form der Qualifi-

zierung der Ausbildung gegeben. Möglich sind allerdings Qualitätsunterschiede in Bezug auf die In-

halte der einzelnen Praktika. 

 

Forderungen: 

 Die Ausbildungsinstitutionen unterstützen und beraten ihre Lernenden bei der Suche und Aus-

wahl der Praktikumsplätze. 

 Es findet eine strukturierte Evaluation der einzelnen Praktikumsplätze statt, um die Qualität der 

Praktikumsverhältnisse zu garantieren. 

 Ist ein Praktikum während der Ausbildung nicht zwingend vorgesehen, sollen die Ausbildungsin-

stitutionen dennoch die freiwillige Absolvierung von Praktika ermöglichen und begünstigen. 

 

Kategorie 3: In dieser Kategorie der Berufseinstiegspraktika finden sich die grössten Problemberei-

che – etwa in Form von missbräuchlichen Löhnen und Quasi-Lohndumping. Allerdings bestehen 

grosse Unterschiede: Vom klassischen Lohndumping wie z.B. im Schreinergewerbe oder bei den Plat-

tenleger/innen über eine Vielzahl von schlecht oder nicht bezahlten Praktika im NGO-Bereich bis zu 

Hochschulpraktika beim Bund (mit rund 4000 Franken Monatslohn) oder Trainee-Programmen bei 

staatsnahen Betrieben wie Swisscom und Postfinance, die nach Absolvierung praktisch eine Weiter-
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beschäftigung in Normalanstellung garantieren, zählt hier alles dazu. Probleme zeigen sich hier insbe-

sondere in Form von fehlendem Lerngewinn, einer überlangen Dauer, einer Verschiebung von „Ein-

steiger-Stellen“ zu Praktika oder ungenügender Entschädigung. 

 

Diese Problematik wird verstärkt durch die Abnahme von sogenannten Einsteiger/innenstellen. Als 

Stellen für Einsteiger/innen werden jene bezeichnet, die nicht explizit Berufserfahrung oder Weiterbil-

dungen voraussetzen und so für Lehr- und Studienabgänger/innen geeignet sind. Sie sollen damit in 

der Arbeitswelt Fuss fassen. Der Stellenmarktmonitor der Universität Zürich hat zwischen 2001 und 

2012 in den Stelleninseraten eine Halbierung der Einsteiger/innenstellen nachgewiesen.1 

 

Gemäss den Hochschulabsolventenbefragungen des BfS2 aus den Jahren 2014 und 2018 befindet 

sich rund jede/r zweite Absolvent/in eines Masters an Universitäten ein Jahr nach dem Abschluss in 

einer befristeten Anstellung. 13 Prozent sind als Praktikant/in angestellt. Im Vergleich zu Absolvieren-

den von pädagogischen Hochschulen oder Fachhochschulen ist dieser Wert deutlich erhöht. Dies er-

klärt sich einerseits durch befristete Doktorandenstellen in allen Fachrichtungen sowie der Bedeutung 

von Praktika und weiterführenden Ausbildungen durch befristete Anstellungen in den Berufsfeldern 

Notariat, Anwalt und Facharzt. Andererseits kann es aber auch auf eine problematische Integration 

von Hochschulabgänger/innen in den Arbeitsmarkt hindeuten. Auffällig ist insbesondere, dass sich 

fünf Jahre nach Abschluss noch immer mehr als ein Viertel (28%) der Absolvierenden von Universitä-

ten in befristeten Anstellungen befinden, dass der Anteil der Praktikant/innen aber auf 1.2 Prozent ge-

sunken ist. Auch wenn damit die These von der Praktikumsfalle bereits etwas widerlegt werden kann, 

bleiben einige Fragen offen. Zum Beispiel scheint der Zeitraum fünf Jahre nach der Ausbildung etwas 

lang gewählt zu sein, und es ist unklar, wie das Bild beispielsweise drei Jahre nach Ausbildungsende 

aussieht. Denn wenn jemand nach erfolgreichem Uniabschluss drei Mal ein einjähriges Praktikum ab-

solvieren muss, bevor sie oder er eine ordentliche Festanstellung findet, ist dies bereits als sehr prob-

lematisch zu bezeichnen.  

 

Weiter ist denkbar, dass Hochschulabgänger/innen ihrer persönlichen Praktikumsfalle entgehen, in-

dem sie nicht ausbildungsadäquate Festanstellungen annehmen. Während dies bei Absolvierenden 

der pädagogischen Hochschulen kaum der Fall ist, geben fünf Jahre nach Abschluss immerhin 13.4% 

der Master-Absolvent/innen von Universitäten an, sich in einer nicht ausbildungsadäquaten Anstellung 

zu befinden. Bei Bachelor-Absolvent/innen von Fachhochschulen ist davon fast jede/r Dritte betroffen 

(31.2%). Aus Sicht der volkswirtschaftlichen Effizienz des Hochschulwesens erscheint dies problema-

tisch. Ob allerdings ein Zusammenhang mit früheren Praktika existiert, ist unklar – hier fehlen insbe-

sondere weitergehende Untersuchungen der individuellen Ausbildungs- und Erwerbsverläufe beim 

Übergang in den Arbeitsmarkt. Weiter stellt sich die Frage der Entwicklung der Praktikasituation in der 

Schweiz. Eine Studie3 im Auftrag des SECO kommt zum Schluss, dass zwischen 2010 und 2016 im 

Bereich der atypisch-prekären Beschäftigung insbesondere die befristete Beschäftigung zugenommen 

hat und dass innerhalb dieses Bereiches der Zuwachs bei den Praktika am grössten ausgefallen ist. 

  

Forderungen: 

 Die Praktikasituation in der Schweiz muss genauer untersucht werden. Insbesondere die Ver-

breitung, die Rahmenbedingungen und die mittelfristigen Auswirkungen für die Absolvierenden 

sind zu wenig bekannt. 

                                            
1 Universität Zürich (2012). Stellenmarktmonitor. Berufseinstiegs-Barometer 2012. 
2 Bundesamt für Statistik (2020). Von der Hochschule ins Erwerbsleben. Ergebnisse zur Schweizer Hochschulabsolventenbefra-

gung der Abschlussjahrgänge 2014 und 2018. 
3 SECO (2017). Die Entwicklung atypisch-prekärer Arbeitsverhältnisse in der Schweiz. 
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 Es braucht klare Regelungen, um missbräuchliche Praktika als Lohndumping zu deklarieren 

und zu sanktionieren. 

 Es braucht Mindeststandards für Praktika in Bezug auf Bezahlung, Länge, Lernvereinbarung, 

Betreuung und übrige Rahmenbedingungen. 

 Lernziele und die zuständige Betreuungsperson sind vor Praktikumsbeginn zu vereinbaren.  

 Praktika sind zu bezahlen und sollten in der Regel mindestens die Lebenshaltungskosten de-

cken. 

 Der Ausbildungscharakter muss im Zentrum stehen. Daher sollten Praktika in der Regel nicht 

länger als 6 Monate dauern. Eine Dauer von mehr als 12 Monaten ist nur in begründeten Ein-

zelfällen vertretbar. 

 Es werden keine Einsteigerstellen durch Praktika ersetzt. Die zunehmende Bedeutung von Be-

rufserfahrung ist zu begrenzen, resp. Ausbildungszeit als Berufserfahrung anzuerkennen. 

 Verlängerungen von Praktika darf es nur in begründeten Ausnahmefällen, resp. bei verbindli-

cher Aussicht auf eine Festanstellung, geben. 

 

Kategorie 4: Auch durch die Sozialversicherungen werden Praktika oder praktikumsähnliche Beschäf-

tigungsverhältnisse gefördert. Diese können sowohl die berufliche wie auch die soziale Integration 

zum Ziel haben. In der Arbeitslosenversicherung laufen sie unter den Bezeichnungen Ausbildungs- 

und Berufspraktikum. Beide sollen helfen, Fachkenntnisse zu vertiefen und Berufserfahrungen zu 

sammeln und durch die entstehenden Kontakte die Arbeitsmarktchancen zu erhöhen. Während für 

erstere eine maximale Dauer von drei Monaten vorgesehen ist, können letztere bis maximal sechs 

Monate dauern. In der IV sind im Bereich der Eingliederungsmassnahmen bei der beruflichen Integra-

tion praktikumsähnliche Beschäftigungen möglich. Die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen 

dazu sind jeweils in der Spezialgesetzgebung (AVIG und IVG) geregelt.  
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3. Checkliste Praktikum 
 

3.1 Vor der Praktikumssuche 

 

Zuerst – also noch vor der Suche nach einem geeigneten Praktikum - sollten einige grundlegende Fra-

gen geklärt werden. Dadurch werden die Erwartungen und Anforderungen an das Praktikum geklärt, 

und es erhöhen sich die Chancen, auch tatsächlich erfolgreich ein lohnendes Praktikum zu finden: 

 

 Bei obligatorischen Praktika während einer Ausbildung ist die Erfüllung der Voraussetzungen für 

die Anrechenbarkeit entscheidend. Die Ausbildungsorganisationen müssen die entsprechenden 

Informationen zur Verfügung stellen. 

 Bei freiwilligen Praktika während der Ausbildung kann es interessant sein, mit einem Praktikum 

nicht nur Praxiserfahrung zu sammeln, sondern es auch mit einer Studien- oder Abschlussarbeit 

zu verbinden. 

 Was ist das Ziel des Praktikums? Sollen mit dem Praktikum berufliche Perspektiven eruiert wer-

den oder sollen bestehende berufliche Perspektiven getestet werden? Sollen mit dem Prakti-

kum Vorstellungen über die zukünftigen Tätigkeiten eher auf Arbeitsinhalte, auf Unternehmens-

formen oder auf andere Punkte hin überprüft werden? 

 Wann ist der optimale Zeitpunkt für ein Praktikum, wie lange sollte es dauern? Welche finanziel-

len Ressourcen stehen für die Absolvierung des Praktikums zur Verfügung? 

 

 

3.2 Praktikumssuche 

 

Sind die grundlegenden Fragen beantwortet, geht es an die eigentliche Praktikumssuche. Es lohnt 

sich, zuerst die Bewerbungsunterlagen auf den aktuellen Stand zu bringen. Dazu ist ein Lebenslauf 

(CV) zu erstellen oder zu aktualisieren. Gleichzeitig sind Zeugnisse oder Diplome beizulegen. Ein Mo-

tivationsschreiben ist jeweils spezifisch auf eine ausgeschriebene Stelle oder eine interessante Unter-

nehmung anzufertigen. Für die Praktikumssuche selber ist das Internet sehr geeignet, sei es über Job-

Portale oder direkt auf den Websites von interessanten Unternehmen. Auch Hochschulen verfügen 

manchmal über Sammlungen von Praktikumsstellen; hier kann der Kontakt mit der Studierendenverei-

nigung hilfreich sein. Hat ein interessantes Unternehmen aktuell keine offene Praktikumsstelle, kann 

die Nachfrage nach dem nächsten Praktikum oder eine Blindbewerbung zum Ziel führen. 

 

 

3.3 Betreuung 

 

Da ein Praktikum kein normales Arbeitsverhältnis ist, sondern den Ausbildungscharakter in den Vor-

dergrund stellen sollte, ist eine intensive Betreuung der Praktikant/innen entscheidend. Um das zu ga-

rantieren, ist es wichtig, dass von Anfang an eine feste Betreuungs- und Ansprechperson im Unter-

nehmen definiert ist. Sie übernimmt Einführung und Anleitung und steht bei Fragen oder Problemen 

zur Verfügung. Ist die betreuungsverantwortliche Person aus dem Stellenbeschrieb oder dem Vorstel-

lungsgespräch nicht ersichtlich, sollte unbedingt nachgefragt werden. Nur wenn diese Verantwortlich-

keit klar geregelt ist, kann ein Praktikum für beide Seiten erfolgsversprechend sein. 
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3.4  Praktikumsvertrag und Praktikumsbeginn 

 

Auch wenn mündliche Verträge grundsätzlich gültig sind, sollte ein Praktikumsvertrag immer schriftlich 

abgeschlossen werden. Nur so ist der Status des/der Praktikant/in klar und Rechtssicherheit gegeben.  

 

Folgende Punkte sollten dabei in einem Praktikumsvertrag geregelt werden: 

 

 Name und Adresse der Vertragsparteien 

 Beginn und Dauer des Praktikums 

 Ort des Praktikums 

 Beschreibung des Praktikums 

 Höhe und Zusammensetzung der Vergütung 

 Dauer des Urlaubs 

 Kündigungsfristen 

 

Am Anfang des Praktikums sollte immer die Absprache zwischen der/dem Praktikant/in und dem/der 

Praktikumsanbieter/in stehen. Wichtig ist dabei, dass ein schriftlicher Praktikumsplan vorliegt. Darin 

sollen der grobe Ablauf, die wichtigsten Inhalte und die konkreten Lernziele des Praktikums festgelegt 

werden. Das Praktikum erhält so eine Struktur und fokussiert auf den Ausbildungscharakter. 

 

 

3.5  Praktikumsdauer und Arbeitszeit 

 

Die Dauer des Praktikums ist ein zentraler Aspekt. Entscheidend ist der Ausbildungscharakter des 

Praktikums. Lerngewinn und neue Erfahrungen nehmen naturgemäss ab, je länger ein Praktikum dau-

ert. Es besteht die Gefahr, dass der/die Praktikant/in mehr und mehr zu einem/r gewöhnlichen Arbeit-

nehmenden wird. In den meisten Fällen reicht bei Vollzeitbeschäftigung eine Praktikumsdauer von drei 

bis sechs Monaten aus, um Erfahrungen zu sammeln und einen Einblick in das Tätigkeitsfeld zu erhal-

ten. 12 Monate sollte ein Praktikum nur in Ausnahmefällen dauern oder bei sehr konkreten und ver-

lässlichen Aussichten auf eine ordentliche Anstellung im direkten Anschluss. Mehr als 12 Monate 

sollte ein Praktikum nur in gut begründeten Einzelfällen dauern. 

 

Die gesetzlichen respektive im Unternehmen üblichen Regelungen zu den Arbeitszeiten gelten selbst-

verständlich auch für Praktikant/innen. Ferien werden dabei anteilsmässig berechnet (z.B. hat bei 

sechs Wochen Ferien im Unternehmen ein/e Praktikant/in während eines sechsmonatigen Praktikums 

Anrecht auf drei Wochen Ferien).  

 

 

3.6 Vergütung 

 

Bei einem Praktikum steht der Ausbildungscharakter im Vordergrund. Lerngewinn, Berufserfahrungen 

und allenfalls eine Perspektive auf Weiterbeschäftigung sind entscheidend. Aber auch eine angemes-

sene Entschädigung ist wichtig. Eine generelle Regelung zum Praktikumslohn gibt es nicht und ist 

auch schwierig aufzustellen, da die Unterschiede der einzelnen Praktika schlicht zu gross sind: die 

Spannbreite reicht von unbezahlten (vor allem im NGO-Bereich) bis zu sehr ordentlich bezahlten Prak-

tika (bspw. Hochschulpraktika in der öffentlichen Verwaltung). Mindestens die Lebenshaltungskosten 
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sollten aber mit dem Praktikumslohn gedeckt werden können. Es empfiehlt sich, vor dem Bewer-

bungsgespräch abzuklären, wie viel Lohn für die Finanzierung der Lebenshaltungskosten benötigt 

wird, resp. welchen Lohn man von einem Praktikum erwartet. 

 

 

3.7 Praktikumszeugnis 

 

Am Ende des Praktikums muss dem/der Praktikant/in ein Praktikumszeugnis ausgestellt werden. Da-

rin ist neben Dauer und Inhalt des Praktikums auch die Leistung des/der Praktikanten/in zu beurteilen. 

Das Praktikumszeugnis ist für zukünftige Bewerbungen äusserst wichtig; es sollte daher am letzten 

Arbeitstag oder kurz nach Ende des Praktikums ausgestellt und von dem/der Vorgesetzten unter-

schrieben werden. Es gelten die üblichen Bedingungen für Arbeitszeugnisse, dass diese fair und 

wohlwollend formuliert sein müssen. Ein Praktikumszeugnis sollte genau auf Vollständigkeit und Rich-

tigkeit kontrolliert und allfällige Korrekturen verlangt werden. Der/die Praktikumsbetreuer/in ist ausser-

dem sehr geeignet, um als zukünftige Referenz zu fungieren. Es ist meist einfacher, die Bereitschaft 

dazu bereits am Ende des Praktikums abzuklären und nicht erst viel später. 
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Das Praktikum aus juristischer Sicht  

 

Worin unterscheidet sich der Praktikumsvertrag vom Arbeitsvertrag? 

Der Praktikumsvertrag regelt eine Rechtsbeziehung zwischen zwei Parteien (Arbeitgeber*in und 

Praktikant*in), ebenso wie der Arbeitsvertrag (Arbeitgeber*in und Arbeitnehmer*in). Im Gegensatz zum 

Arbeitsvertrag ist der Praktikumsvertrag ein Sonderfall eines befristeten Vertrags in einem Bereich, der mit 

der Ausbildung des/der Praktikant/in in Verbindung steht. Das Praktikum muss daher einen 

Bildungscharakter haben. Wenngleich der Praktikumsvertrag ein Rechtsverhältnis begründet, ist er im 

Gesetz nicht geregelt. Man muss daher auf die allgemeinen arbeitsrechtlichen Grundsätze des 

Obligationenrechts (OR) (Art. 319 ff OR) und auf bestimmte Regeln des Lehrvertrags abstellen, welche 

sinngemäss anwendbar sind (siehe Art. 345, 345a und 346a OR). 

 

Gibt es einen Mindestlohn? 

Für Praktikant/innen gibt es keinen Mindestlohn, aber je nach der Dauer des Praktikums und der Art der 

verrichteten Tätigkeit sollte die Höhe der Entlöhnung auf jenen Teil der Arbeit abgestimmt sein, der keinen 

Bildungscharakter hat. Falls der/die Praktikant*in eine Arbeit verrichtet, für die er/sie von den Mitarbeitenden 

des Unternehmens keine eigentliche Ausbildung erhält, untersteht er/sie dem Arbeitsvertrag, da es sich um 

ein Scheinpraktikum handelt. In diesem Fall muss er/sie einen Lohn erhalten, welcher den Minimal-

bedingungen der betreffenden Branche entspricht. Dabei sind die im Gesamtarbeitsvertrag oder im 

Normalarbeitsvertrag enthaltenen Bestimmungen zum Mindestlohn zu beachten oder der branchenübliche 

Lohn zu zahlen.  

 

Welche Versicherungen und Sozialabgaben? 

Wenn der/die Arbeitgeber*in einen Lohn zahlt, muss er den/die Praktikant*in bei den verschiedenen 

obligatorischen Sozialversicherungen anmelden. Dieses Versicherungsobligatorium betrifft die AHV/IV/EO-

Beiträge, die berufliche und nicht berufliche Unfallversicherung sowie die berufliche Vorsorge. In Fällen, in 

denen der/die Praktikant*in nur einige Tage oder Wochen arbeitet, sind nach Schweizer Recht 

Abweichungen von der Versicherungspflicht möglich. Wenn der Lohn einen bestimmten Betrag pro Jahr 

(CHF 2'300.–) nicht übersteigt und der/die Praktikant/in die Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge nicht 

ausdrücklich verlangt, sind die Sozialabgaben nicht obligatorisch (Art. 34d der Verordnung über die Alters- 

und Hinterlassenenversicherung, AHVV). 

Beiträge an die berufliche Vorsorge (BVG) sind grundsätzlich nicht vorgesehen, ausser wenn das Praktikum 

mehr als drei Monate dauert, die Entlöhnung mehr als CHF 1'755.– pro Monat beträgt und der/die 

Praktikant/in über 17 Jahre alt ist (Art. 2 und 7 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, 

Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG); Art. 1j Buchstabe b der Verordnung über die berufliche  

Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2)). Die Unfallversicherung ist für alle 

Arbeitnehmenden, einschliesslich Lehrlinge, Praktikanten, Volontäre und Personen, die in Berufsschulen 

oder geschützten Werkstätten arbeiten, obligatorisch. Dies gilt auch in jenen Fällen, in denen der/die 

Praktikant/in gar keinen Lohn erhält (Art. 115 Abs. 1 Buchstabe b der Verordnung über die 

Unfallversicherung (UVV)). 

 

Was ist das gesetzliche Mindestalter für ein Praktikum? 

Das Einverständnis der Eltern ist für Praktika oder Arbeitseinsätze von Minderjährigen zwingend erforderlich. 

Gemäss der Verordnung 5 zum Arbeitsgesetz (ArGV 5) unterliegt die Arbeit Minderjähriger (Jugendliche 

unter 18 Jahren) bestimmten Einschränkungen und Schutzmassnahmen. Generell verboten sind gefährliche 

Arbeiten, welche die Gesundheit, die Sicherheit oder die persönliche Entwicklung beeinträchtigen können. 

Die Arbeit in Cabarets, Nachtclubs, Bars und Discotheken ist ebenfalls verboten. Für Jugendliche unter 16 

Jahren ist die Arbeit in Hotels, Restaurants und Cafés erlaubt, sofern sie Bestandteil einer Berufsausbildung 

oder eines Berufswahlpraktikums ist. 

 


